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§ 8 Sbg. PartfördG § 8
 Sbg. PartfördG - Salzburger Parteienförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2024

Für Zwecke ihrer parlamentarischen Aufgabenerfüllung einschließlich der Ö0entlichkeitsarbeit sind den

Landtagsparteien unbeschadet der Zurverfügungstellung von Sachmitteln auf Antrag Förderungsmittel des Landes

nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes zu gewähren.
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